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§ 45 VersVG Gesetzliche Vollmacht
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

1. (1)Ein Versicherungsvertreter gilt, auch wenn er nur mit der Vermittlung von Versicherungsgeschäften betraut ist,

als bevollmächtigt in dem Versicherungszweig, für den er bestellt ist:

1. 1.Anträge auf Abschluss, Verlängerung oder Änderung eines Versicherungsvertrages sowie den Widerruf

solcher Anträge entgegenzunehmen;

2. 2.die Anzeigen, welche während der Dauer des Versicherungsverhältnisses zu machen sind, sowie

Kündigungs- und Rücktrittserklärungen oder sonstige das Versicherungsverhältnis betreffende Erklärungen

vom Versicherungsnehmer entgegenzunehmen;

3. 3.die vom Versicherer ausgefertigten Versicherungsscheine oder Verlängerungsscheine zu übermitteln;

4. 4.Prämien nebst Zinsen und Kosten anzunehmen, sofern er sich im Besitz einer vom Versicherer

unterzeichneten Prämienrechnung befindet; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der

eigenhändigen Unterschrift.

2. (2)Hat ein Versicherungskunde dem Versicherungsvertreter einen für den Versicherer bestimmten Geldbetrag

gezahlt, so gilt die Zahlung als direkt an den Versicherer erfolgt. Geldbeträge, die der Versicherer dem

Versicherungsvertreter zur Weiterleitung an den Versicherungsnehmer zahlt, gelten erst dann als an den

Versicherungsnehmer gezahlt, wenn dieser sie tatsächlich erhält.

3. (3)Ist ein Versicherungsvertreter zum Abschluss von Versicherungsverträgen bevollmächtigt, so ist er auch befugt,

die Änderung oder Verlängerung solcher Verträge zu vereinbaren sowie Kündigungs- und Rücktrittserklärungen

abzugeben.
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